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Der Schweiz. Bundesrath hat auch seinerseits die Thatsache nicht übersehen kön
nen, dass die in der Schweiz sich aufhaltenden deutschen Anarchisten fortwährend in 
regem Verkehr stehen mit ihren Gesinnungsgenossen in ändern Staaten, und ist mit 
der Kais. Regierung einverstanden, dass die Unterdrückung der aus diesen Kreisen 
hervorgegangenen Umsturzbewegung im allgemeinen Interesse liegt.

Dieses Bestreben mag in der That durch gegenseitige vertrauliche Mittheilungen 
über die Resultate der Ermittelungen sehr gefördert werden. Er ist daher gerne 
bereit, solche vertrauliche Mittheilungen, die den Kais, deutschen Behörden zur Ver
fügung stehen und die ohne Zweifel für die hierseitige Untersuchung von Werth sein 
mögen, durch das Organ eines mit dieser Untersuchung vertrauten Beamten entge
genzunehmen und bezeichnet hiefür schon jetzt den eidg. Generalanwalt Herrn 
Nationalrath Müller in Bern. Herr Müller würde bereit sein, zu der persönlichen 
Besprechung mit dem noch zu bezeichnenden sach- und personenkundigen deut
schen Polizeibeamten an einem Orte sich einzufinden, dessen Bezeichnung den bei
den Herren Delegirten überlassen bleiben dürfte.

Indem der Schweiz. Bundesrath einer gefälligen Rückäusserung mit Benennung 
des deutschen Delegirten entgegensieht, benutzt er etc.2

2. Der Antrag wurde durch Präsidialverfügung vom 14. 4 .1885 genehmigt (E 1004 1/141, Nr. 
1678).
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1823. Einberufung einer diplomatischen internationalen Konferenz zur 
Feststellung und Unterzeichnung eines Übereinkommens zum Schuze

der Urheberrechte

Handels- und Landwirtschaftsdepartement. Anträge vom 17. und 23. April 1885

Auf die Einladung des Bundesrates an die Auswärtigen Statsregierungen vom 
17. Oktober 18841, ihre allfälligen Abänderungsvorschläge zu dem am 18. Sept. 
1884 vereinbarten Entwurf2 einer internationalen Übereinkunft zum Schuze der 
Urheberrechte bis 1. April d.J. einzureichen, sind in lezter Stunde von Frankreich 
und Belgien Eingaben3 eingegangen.

Nach Antrag des Departements und in Genehmigung des vorgelegten Notenent
wurfes wird beschlossen:

Die nachgenannten Regierungen seien unter Mitteilung der Antworten der fran
zösischen und belgischen Regierungen einzuladen, sich bei einer am 7. September

1. Vgl. das BR-Prot. vom 17 .10.1884  (E 1004 1 /139, Nr. 4832).
2. E 22/2378.
3. Ibid.
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nächsthin, Vormittags 10 Uhr, in Bern stattfindenden internationalen diplomati
schen Konferenz, an welcher der am 17. Oktober 1884 von der ersten Konferenz ver
einbarte Entwurf einer internationalen Übereinkunft zum Schuze der Urheberrechte 
definitiv festgestellt und unterzeichnet werden soll, vertreten zu lassen.4

An die Ministerien der Auswärtigen Angelegenheiten folgender Staten:
Amerika, Vereinigte Staten von, (durch die Vermittlung der Schweiz. Gesant- 

schaft in Washington); Argentinien (Konsulat in Buenos-Aires); Belgien (Konsulat 
in Brüssel); Bolivia; Brasilien (Generalkonsulat in Rio de Janeiro); Bulgarien; Chile 
(Konsulat in Valparaiso); China; Columbia, Vereinigte Staten (Konsulat in 
Panama); Costa Rica; Dänemark; Deutschland (Gesantschaft in Berlin); Egypten; 
Equador; Frankreich (Gesantschaft in Paris); Griechenland; Grossbritannien 
(Generalkonsulat in London); Guatemala; Haiti; Honduras; Italien (Gesantschaft in 
Rom); Japan (Generalkonsulat in Yokohama); Liberia; Luxemburg; Mexiko (Gene
ralkonsulat in Mexiko); Montenegro; Nicaragua; Niederlande (Konsulat in Amster
dam); Österreich-Ungarn (Gesantschaft in Wien); Paraguay; Persien; Peru (Konsu
lat in Lima); Portugal (Generalkonsulat in Lissabon); Rumänien (Generalkonsulat 
in Bukarest); Russland (Generalkonsulat in St. Petersburg); Salvador; San 
Domingo; Schweden und Norwegen (Konsulat in Christiania); Serbien; Spanien 
(Generalkonsulat in Madrid); Transvaal; Türkei; Uruguay (Konsulat in Motevideo); 
Venezuela.

4. Diese zweite Konferenz, die vom  7. bis zum 18. 9 .1885  dauerte, endete mit der Unterzeich
nung eines Vertragsentwurfes durch Deutschland, England, Frankreich, Spanien, Italien, 
Schweden und Norwegen, Haiti, Honduras, Tunis, die Niederlande und die Schweiz. Vgl. das 
BR-Prot. vom 22. 9 .1 8 8 5  (E  1004 1 /1 4 2 , Nr. 4358).
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2024. Anarchisten

Justiz- und Polizeidepartement. Antrag vom 4. Mai 1885

Das Justiz- und Polizeidepartement legt seinen Bericht über die vom deutschen 
Reichskanzler, Fürst Bismark, durch das Organ der deutschen Gesantschaft dahier in 
der Anarchistenangelegenheit gemachten Kundgebung vor.2 

Derselbe bespricht folgende drei Punkte der leztern:
1. Der deutsche Kanzler halte dafür, dass bei gerichtlichen Untersuchungen in der 

Anarchistensache nicht viel herauskomme; es müsse das Hauptgewicht auf die poli
zeiliche Aktion gelegt werden.

1. Abwesend: Welti.
2. Vgl. das BR-Prot. vom 1 0 .4 .1 8 8 5  (E 1004 1 /1 4 1 , Nr. 1591).
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